
 
  

 
 

 

 

                                 
 
 

4. Warendorfer Golf Kreismeisterschaft 

 

1. Runde am 26.07.2025 im Golfclub Brückhausen e.V. 
 

2. Runde am 27.07.2025 im Golfclub Schloss Vornholz e.V. 
 

                          
   

 
 
 
                

Teilnahmebedingungen / Offizielle Ausschreibung: 
 

 1. Spielbedingungen 
 

Gespielt wird nach den offiziellen Golfregeln (einschl. Amateurstatut) des Deutschen Golf Ver-

bandes e.V., den Wettspielbedingungen des GVNRW sowie den jeweiligen Platzregeln der gast-

gebenden Golfclubs. Eventuell notwendige Sonderplatzregeln sind am Schwarzen Brett der 

Golfclubs angeschlagen. Ausrichter der Kreismeisterschaften ist der Golfclub Schloss Vornholz 

e.V. und der Golfclub Brückhausen e.V.. 

 

 2. Teilnahmevoraussetzungen  
 

Spielberechtigt sind Mitglieder des Golfclubs Schloss Vornholz e.V. und des Golfclubs Brückhau-

sen e.V. der Jahrgänge 2007 und älter. Ebenso spielberechtigt sind Mitglieder der VcG und an-

derer Golfclubs der Jahrgänge 2007 und älter, die dem DGV angehören, einen gültigen Mitglieds-

ausweis, ein bestätigtes HCP-I und ihren Erstwohnsitz im Kreis Warendorf haben. 

      
 

Die Höchstvorgabe am Tag der Anmeldung beträgt für alle Klassen  
 

- 26,4 HCP-I 
 

Die ausführenden Clubs behalten sich vor, die Angaben aller Teilnehmer*innen bei deren Hei-

matsclubs abzufragen. Mit der Anmeldung zur 4. Warendorfer Kreismeisterschaft erklärt man sich 

somit damit einverstanden. 

 

 

 

 



 3. Meldung 
 

Die Anmeldung ist ausschließlich online über das Anmeldeformular auf den Internetseiten GC 

Schloss Vornholz e.V. und GC Brückhausen e.V. möglich. Zur Anmeldung: 
 

 

 

 

 

 4. Meldezeitraum 
 

Die Anmeldung beginnt am 30. Juni 2025. Meldeschluss ist Dienstag, der 22. Juli 2025 um 16:00 

Uhr.  
 

Die Annahme von Nachmeldungen liegt im Ermessen der Veranstalter. Abmeldungen nach Mel-

deschluss oder Nichtantritt zum Wettspiel befreien nicht von der Zahlung des Startgeldes. 

 

 5. Teilnehmerbegrenzung 
 

Maximal werden 96 Teilnehmer/-innen an der Kreismeisterschaft zugelassen.  

Mit Meldeschluss erfolgt der HCPI-Abgleich aller angemeldeten Spieler*innen und die Start-

plätze werden innerhalb der einzelnen Klassen streng nach HCPI aufsteigend vergeben. Dabei 

ist die Anzahl der Plätze wie folgt vergeben: 
 

Damen und Herren Je 12 

Damen AK 30, AK 50, AK 65 Je 12 

Herren AK 30, AK 50, AK 65 Je 12 
 

Die Vergabe der weiteren Startplätze unter allen Anmeldungen erfolgt nachfolgender Reihen-

folge: 
 

1. Auffüllen der Altersklassen  

2. Werden nicht alle Startplätze innerhalb einer Altersklasse benötigt, werden die freien Plätze 

streng nach HCPI aufsteigend geschlechter- und klassenübergreifend vergeben. 

3. Sollten mehr als 96 Meldungen eingehen, wird eine Warteliste geführt. 

 

 6. Spielform/Startreihenfolge 
 

Es wird ein Handicap-relevantes Einzel-Zählspiel über 36 Löcher an zwei Tagen gespielt. Die 

Startreihenfolge wird am ersten Tag mit aufsteigender Vorgabe festgelegt. Dabei werden die 

Spielgruppen aus den einzelnen geschlechterspezifischen Altersklassen gebildet. 
 

Am zweiten Tag wird in den Altersklassen nach den erspielten Bruttoergebnissen des ersten Ta-

ges absteigend aufgestellt (Damen und Herren getrennt). Ausgenommen davon sind die besten 

3 Damenbruttoergebnisse und 6 besten Bruttoergebnisse der Herren. Diese Spieler bilden die 

letzten drei Spielgruppen. Maßgeblich ist die Reihenfolge der Ergebnisliste der ersten Runde mit 

entsprechendem Computerstechergebnissen bei Schlaggleichheit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7. Preis/Wertung 
 

1. Brutto Damen Kreismeisterin (klassenübergreifend)  

1. Brutto Herren Kreismeister (klassenübergreifend)  
 

Jeweils Wanderpokal, Glaspräsent, planetgolf-Warengutschein über 200,00 EUR 
 

     Altersklassenwertung: 
 

1. - 3. Brutto  Damen und Herren (Jg. 2007 - 1996) 

1. - 3. Brutto AK 30 Damen und Herren (Jg. 1995 - 1976) 

1. - 3. Brutto AK 50 Damen und Herren (Jg. 1975 - 1961) 

1. - 3. Brutto AK 65 Damen und Herren (Jg. 1960 und älter) 
 

Jeweils Glaspräsente und planetgolf-Warengutscheine: 150,00 EUR, 100,00 EUR, 50,00 EUR 
 

Die Mindestteilnehmerzahl pro Altersklasse beträgt 3 Spieler*innen. Wird diese nicht erreicht, 

wird die Spielleitung die betreffenden Spieler*innen einer anderen Altersklasse zuteilen. 

 
 8. Kreismeister/in; Stechen 
 

Als Kreismeister*in wird der Spieler/die Spielerin geehrt, der/die in der Bruttowertung klassen-

übergreifend die wenigsten Schläge für 36 Löcher benötigt hat. Bei gleichen Ergebnissen erfolgt 

eine lochweise Spielfortsetzung auf Bahn 18, bis ein Spieler ein besseres Ergebnis erzielt als 

sein(e) Mitbewerber. 
 

Zudem werden weitere Kreismeister*innen in den ausgeschriebenen Altersklassen ausgespielt, 

Bei gleichen Ergebnissen in den einzelnen Altersklassen entscheidet die niedrigere Schlagzahl 

der Finalrunde. 

 

 9. Startgeld 
 

Das Startgeld beträgt unabhängig von der Klassenzugehörigkeit für beide Tage insgesamt 70,00 

EUR. Im Startgeld sind Greenfee, Rundenverpflegung und jeweils ein Essen nach der 1. und 2. 

Runde enthalten. 
 

Das Startgeld ist vor dem ersten Start in bar zu entrichten.  
 

Gäste sind nach vorheriger Anmeldung zu der Abendveranstaltung am zweiten Tag im Anschluss 

an die Finalrunde herzlich willkommen. Die Kosten hierfür betragen 40,00 EUR pro Gast. 

 

10. Siegerehrung 

 

Die Siegerehrung findet am Sonntag, den 27. Juli 2025 im GC Schloss Vornholz e.V. statt. 

 

11. Startzeitenabfrage 

 

Die Startzeiten für die 1. Runde werden am Donnerstag, den 24. Juli 2025 ab 17:00 Uhr in den 

veranstaltenden Clubs ausgehängt und können telefonisch erfragt werden. Ebenso werden alle 

Teilnehmer/innen per SMS informiert. 

 

12. Spielleitung 

 

Die Spielleitung wird mit Veröffentlichung der Startliste für die erste Runde bekannt gegeben. 

 

 
 
 
 



13. Änderungsvorbehalt 

 

Die Spielleitung hat in begründeten Fällen bis zum ersten Start am ersten Spieltag das Recht die 

Ausschreibung zu ändern (Ausnahme: Handicap-relevant). Nach dem ersten Start sind Änderun-

gen der Ausschreibung nur bei Vorliegen sehr außergewöhnlicher Umstände zulässig. 


